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Betrifft:
Meine Mandantin: Margit Jantschgi, Tullnerbachstr. 106, 3011 Neu-Purkersdorf

§ 24a der Vereinssatzung

Sehr geehrte Vorstandsmitglieder!

Sehr geehrter Herr Markschläger!

In der im folgenden dargestellten Rechtssache habe ich die Vertretung von Frau Margit Jantschgi übernommen. 

Meine Mandantin erhielt am 11.10.2004 Ihr Schreiben vom 8.10.2004, das sie mir zur Beantwortung übergeben hat. 

Meine Mandantin ist Miglied der  ÖRV HundeSportschule Purkersdorf und des ÖGV Wientals, die beide Ihrem Dachverband untergeordnet sind.

In einer Generalversammlung Ihres Verbandes wurde die Bestimmung des § 24a beschlossen, nach deren Abs. 1 "die Teilnahme an nicht vom ÖKV (FCI) genehmigten dissidenten Veranstaltungen durch Ausstellen von Hunden, Antritt zu Hundeprüfungen, in einer Funktion als Leistungs- oder Formwertrichter, sowie die Organisation von derartigen Veranstaltungen Funktionären und Richtern sowie Mitgliedern von ÖKV-Verbandskörperschaften ausdrücklich nicht gestattet ist"

Weiters wurde bestimmt, dass "eine Verletzung dieser Vorschrift automatisch, sohin ohne jegliche weitere Maßnahme des ÖKV oder einer Verbandskörperschaft, zu einer Sperre für jegliche ÖKV-Veranstaltung führt". 

Diese Satzungsänderung wurde in Artikeln, sowie auf der Home-Page Ihres Verbandes dahingehend interpretiert, dass unter anderem die Teilnahme an der o.a. Veranstaltung der IMCA dazu führt, dass eine Teilnahme an vom ÖKV/FCI genehmigten Veranstaltungen nicht mehr möglich ist. 

Weiters interpretieren Sie, dass ein „Herauspicken“ lediglich der jeweiligen Vorteile, die bei den verschiedenen Organisationen erwartet werden, damit definitiv nicht (mehr) möglich ist. 

Nun gehören aber viele Ortsgruppen Ihres Dachverbandes auch dem ASVÖ (Allgemeiner Sportverband Österreich) an, der unabhängig und überparteilich in ganz Österreich vertreten ist. Er betreut seine Mitgliedsvereine im jeweiligen Bundesland , koordiniert die Sportförderung und entfaltet regionale Aktivitäten, so auch Agility-Turniere. 

Diese Interpretation ist - soferne die Satzungsänderung wirksam beschlossen wurde - durch den Inhalt des § 24a Abs 1 nicht gedeckt. 

In dieser Bestimmung ist ausdrücklich die Rede davon, dass "der Antritt zu Hundeprüfungen", sowie "die Organisation von derartigen Veranstaltungen" untersagt ist. 

Bei der von der IMCA durchgeführten Veranstaltung handelt es sich um keine Hundeprüfung im Sinne der Satzung des ÖKV, sondern vielmehr um eine solche, die dem im § 1 Abs 1 der Satzung normierten Vereinszweck folgt. 

Die Unterstützung der IMCA durch Mithilfe und Teilnahme von nicht behinderten Personen kann keinesfalls die Folgen gemäß § 24a Abs 1 nach sich ziehen, da dies den zuvor dargestellten Vereinszweck, gem. § 1 Abs 1 der Satzung konterkarieren würde. 

In der Juniausgabe der Zeitschrift „Unsere Hunde“, wird die Meinung vertreten, dass bereits die Teilnahme an nicht vom ÖKV genehmigten Agilityveranstaltungen zu einer Sperre für jegliche ÖKV-Veranstaltung führt. 

Diese Interpretation schießt wohl weit über das Ziel hinaus, da sie durch den Wortlaut des § 24a Abs 1 nicht gedeckt ist: dort heißt es ausdrücklich "Ausstellen von Hunden, Antritt zu Hundeprüfungen....".

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Mitglieder des ÖKV bei der gegenständlichen Satzungsänderung entsprechende Gedanken gemacht und ihre Wortwahl bewußt getroffen haben. 

Hätte die Konsequenz der Sperre tatsächlich bei der Teilnahme an jedweder Agilityveranstaltung außerhalb des ÖKV eintreten sollen, wäre dies wohl entsprechend formuliert worden. 

Da aber bewußt das Wort "Hundeprüfungen" Verwendung fand und dieses in den diversen Reglements des ÖKV (insbesondere Prüfungsverordnungen) determiniert ist, können die Mitglieder, die die Satzungsänderung beschlossen haben, z.B. nicht die von der IMCA veranstaltete ParAgility WM 2004 gemeint haben, da dort keine Hundeprüfungen abgehalten werden. 

Die Wortwahl "dissident" läßt zwar einen gewissen Spielraum zu Spekulationen, was damit gemeint ist, aufgrund der danach durchgeführten Konkretisierung durch die Wortwahl "Hundeprüfungen", kann jedoch diese Problematik dahingestellt bleiben. 

Gleiches gilt für den Ausdruck "Veranstaltungen": auch hier ist unklar, was damit gemeint ist. "Jux-Turniere" und öffentliche Präsentationen sind auch Veranstaltungen, solche werden wohl von der Bestimmung des 
§ 24a nicht umfaßt sein. 

Diese, oben dargestellte, Meinung, wonach die Teilnahme an der ParAgility WM keinen Verstoß gegen den § 24a Ihrer Satzung darstellt, wird auch an anderer Stelle in der Juniausgabe „Unsere Hunde“ vertreten.

Namens meiner Mandantin ersuche ich um ehestmögliche Stellungnahme zur Frage, ob deren Teilnahme an der ParAgility WM 2004 in Purkersdorf Ihrer Meinung nach eine Sperre für ÖKV-Veranstaltungen nach sich zieht. 

Soferne Sie der Meinung sind, dass die Sperre meiner Mandantin von ÖKV-Veranstaltungen, wobei diese noch zu definieren sind, aufrecht bleibt, habe ich Auftrag, den 
§ 24a einer gerichtlichen Überprüfung zuzuführen, da diese Bestimmung dann nicht nur mit dem Vereinszweck im Widerspruch stünde, sondern auch eine, durch nichts gerechtfertigte, Einschränkung des Rechts auf freizügigen, vom ÖKV unkontrollierten, Umgang mit seinem Hund des einzelnen Mitgliedes darstellen würde. 

Aus Evidenzhaltungsgründen habe ich mir für die Rückäußerung im Sinne meines Schreibens eine Frist von 10 Tagen in Vormerk genommen, sollte eine solche nicht erfolgen, gehen meine Mandantin und ich davon aus, dass Sie mit der in diesem Schreiben dargestellten Rechtsmeinung konform gehen. 

Ihrer geschätzten Rückäußerung entgegensehend verbleibe ich 








mit freundlichen Grüßen







   
   Dr.Johann Gelbmann

PS.: Hat sich der ÖKV eigentlich Gedanken über die Um- und Durchsetzung des § 24a gemacht? Wie und durch wen findet die Kontrolle statt?

Gilt die Sperre auf Lebenszeit des Mitgliedes (dies erscheint mir als zu drakonisch, selbst im Österreichischen Strafgesetzbuch - und hier geht es wohl um andere Delikte - sind Tilgungszeiten vorgesehen)?

3
2

